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Bundesgesetz über Informationssysteme in den Sozialversicherungen (BISS) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2023 hat der Vorsteher des Eidg. Departements des Inneren 
das Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die Informationssysteme in den Sozial-
versicherungen (BISS) eröffnet.  

Wir nehmen im Namen von TREUHAND|SUISSE zur Vernehmlassungsvorlage wie folgt Stel-
lung: 

1. Grundsätzliches 

TREUHAND|SUISSE unterstützt das Bundesgesetz über die Informationssysteme in den Sozial-
versicherungen (BISS) und sieht ein grosses Bedürfnis in der Ausweitung des E-Governments 
und unterstützt das Bestreben, die bereits lancierten e-Services weiter effizient voranzutreiben. 
Dies ist aber nur möglich, wenn klare Voraussetzungen über die zu verwendenden Mittel ge-
schaffen wer-den, damit ein effizienter Datenaustausch mit der nötigen Effizienz ermöglicht 
wird. 

Entscheidend muss sein, dass die angestrebten Informationssysteme klare Standards vorgeben, 
die es allen Beteiligten ermöglicht, auf diesen klaren Voraussetzungen aufzubauen und dann 
über-greifende, effiziente Datenaustausch zu realisieren. Auch ist es wichtig, bei diesen Neure-
gelungen die Standards für die Zukunft bereitzustellen resp. zu definieren, damit barrierefreie 
Weiterentwicklungen an neue Anforderungen einfach und dynamisch durchführbar sind. Essen-
ziell dabei ist der Fokus auf ein Informationssystem, welches auf standardisierten Plattformen 
aufgebaut ist. Dadurch ist mittel- bis langfristig sichergestellt, den ständig steigenden technolo-
gischen Anforderungen gerecht werden zu können. 
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2. Bemerkungen zur Vorlage 
2.1. Strategie Digitale Schweiz 2023 
Die digitale Umsetzungsstrategie in der 1. Säule ist eine zentrale Leitlinie für die langfristige di-
gitale Ausrichtung der digitalen Verwaltung. 

TREUHAND|SUISSE befürwortet diese digitale Umsetzungsstrategie. Da bei den Umsetzungs-
zenarien weiterhin der Föderalismus im Vordergrund steht, ist zu beachten, dass klare und strin-
gente Umsetzungsleitlinien erstellt werden, damit eine Standardisierung der Technologie um-
gesetzt wer-den kann. 

2.2. Prinzip 1 «Digital First / Digital by Design” 
TREUHAND|SUISSE unterstützt grundsätzlich das erste Prinzip der angestrebten digitalen Bun-
desverwaltung. Daraus lässt sich ableiten, dass den technologischen und gesellschaftlichen The-
men Rechnung getragen wird. Es ist jedoch darauf zu achten, dass auch innerhalb des 1. Prinzips 
korrekte Prioritäten gesetzt werden. Das Thema der Benutzerfreundlichkeit ist essenziell, findet 
je-doch keinen gemeinsamen Nenner, um sämtlichen Stakeholders in der Anwendung zu befrie-
digen. Hier ist eine klare Kaskade der betroffenen Stakeholder zu beachten. 

2.3. Prinzip 2 «Nutzerzentrierung und Inklusion» 
TREUHAND|SUISSE begrüsst grundsätzlich das Prinzip der Nutzerzentrierung und Inklusion. 
Da-bei ist jedoch wichtig zu beachten, dass nebst dem Human-Centered Design die Barrierefrei-
heit der Benutzersysteme von zentraler Bedeutung ist. Heute sind viele Systeme noch immer 
nicht vollumfänglich barrierefrei zugänglich, obwohl das Behindertengleichstellungsgesetzt 
eine wichtige Säule in der Schweiz ist. 

2.4. Prinzip 3 und 4 «Automatisierte, durchgängige Prozesse, Standardisierung und 
Interoperabilität» 

TREUHAND|SUISSE sieht die Wichtigkeit von klaren Standards, welche die Zusammenarbeit er-
leichtern, einfache und effiziente technische Lösungen ermöglichen und daraus resultierend 
auch Kosteneffizienz erlauben. Dies erlaubt ein effizientes Vorantreiben der Digitalisierung der 
Verwaltungen. 

2.5. E-SOP 
Gemäss der Vorlage ist die E-Sozialversicherungsplattform (E-SOP) das Herzstück. Bereits 
heute kommen unterschiedliche Systeme für den Daten- und Informationsaustausch in der 1. 
Säule für Versicherte zum Einsatz (Bsp. AHVeasy, connect etc.). Sämtliche System folgten an-
näherungs-weise dem Grundsatz des Human-Centered Designs, jedoch mit unterschiedlichen 
Priorisierungen. Multiplikatorisch handelnde Akteure wie zum Beispiel Treuhänderinnen und 
Treuhänder benötigen effiziente digitale Prozesse für die Abwicklung des Datenaustauschs wäh-
rend einzelne Versicherte die Systeme fokussierter und als zentrale Verwaltungsplattform ver-
wenden. Heute bietet kein System einen gemeinsamen Nenner an. Entsprechend ist der An-
spruch an die E-Sozialversicherungsplattform (E-SOP) da, diesen gemeinsamen Nenner, na-
mentlich benutzer-freundliches User Interface für den nicht automatisierten Datenaustausch so-
wie offene API’s zur Anbindung von HR- und Lohnverarbeitungssystemen zur Erreichung eines 
hohen Automatisierungsgrades. 
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3. Weitere Überlegungen 
TREUHAND|SUISSE sieht im Betrieb von Basisdiensten durch den Bund und den E-Services so-
wie der Verbindlicherklärung von Standards durch den Bund ein wichtiges Instrument, die Digi-
talisierung der Verwaltung zu fördern, um nicht zu sagen, dass diese von fundamentaler Bedeu-
tung sind für das Gelingen einer gesamtschweizerischen, funktionstüchtigen «E-Government-
Landschaft».  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Überlegungen. Falls Sie weitere Fragen ha-
ben, so können Sie gerne an uns gelangen. 

Freundliche Grüsse 
TREUHAND|SUISSE 

 

 

Daniela Schneeberger  
Präsidentin  

Michael Gossweiler 
Mitglied Institut Treuhand 4.0 

 


